
Eidgenössische Volksabstimmung vom 7. März 2021

Vorzeitig
Brieflich

gültig
Brieflich nicht
unterzeichnetUrnen

33 6479 39336

Total
eingegangen

6887

Antwortkuverts
ohne Stimm-

rechtsausweise

0

StimmrechtsausweiseStimmberechtigte

13233

Total

Horgen Bezirk Horgen 295Gemeinde: BFS-Nr.:
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KANTON ZÜRICH

Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot»

Leer Ungültig Ja

6826 103 3 6683 3132

Stimmzettel

51.58

Nein

355137

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

6789

Gültig

Vorlage 1:

Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste
(E-ID-Gesetz, BGEID)

Leer Ungültig Ja

6773 104 0 6632 2621

Stimmzettel

51.18

Nein

401137

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

6736

Gültig

Vorlage 2:

Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden
Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien

Leer Ungültig Ja

6744 144 0 6565 4124

Stimmzettel

50.96

Nein

244135

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

6709

Gültig

Vorlage 3:

Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8090 Zürich.

Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:

SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:

2.Mitglied:


